
   
 
 
An die  
Mitglieder IGS und FGS 
 

Bern, 30. September 2011 
 

Anpassung der Funktionslöhne 2012 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Vereinbarung über die Anstellungsbedingungen vom Juni 2004 ist bis auf Weiteres gültig. 
 
Im Sinne von Art. 2 treffen sich Vertretungen der IGS und von FGS zu regelmässigen Aus-
sprachen, so auch am 29. September 2011. Im Kernpunkt der Verhandlungen standen die 
Funktionslöhne (Anhang 3 der Vereinbarung). 
 
In einer konstruktiven Diskussion wurde beschlossen, dass aufgrund der Einführung der Mi-
nimallöhne im 2012 auf eine Anpassung der Lohnbänder im gegenseitigen Einvernehmen 
verzichtet wird.  
 
Das Nichtanpassen der Funktionslöhne darf nicht als „keine Verhandlungen“ interpretiert wer-
den, denn erfahrene Fachleute sind auf dem Arbeitsmarkt gesucht. IGS und FGS laden des-
halb Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein, das Gespräch zu suchen, und auf ihre Situation be-
zogen, gute Lösungen zu suchen. Sowie zu hohe Löhne ungesund sind, so kann sich eine 
ungenügende Entlöhnung auf die Haltung und Motivation auswirken. Im unglücklichsten Fall 
wechseln diese Mitarbeitenden die Stelle oder suchen eine neue Herausforderung ausserhalb 
unserer Branche. 

Freundliche Grüsse 

Ingenieur-Geometer Schweiz (IGS)  Fachleute Geomatik Schweiz (FGS) 

Maurice Barbieri, Präsident  Cathy Eugster, Präsidentin 


